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BEITRAG 

Tagungsbericht zum Workshop II des 21. 
Deutschen Insolvenzrechtstag in Berlin: Ver-
braucherinsolvenz 4.0 – Evaluation 2024 und 
Diskussion zum Reformbedarf 
Richter am AG Frank Pollmächer, Düsseldorf 
 
Der 21. Deutsche Insolvenzrechtstag beschäftigte sich im Work-
shop II, der ca. 100 Anmeldungen verzeichnen konnte, wieder 
unter der Moderation von Rechtsanwalt Kai Henning mit den 
aktuellen Veränderungen im Verbraucherinsolvenzrecht.  
 
Der Workshop war themenmäßig in zwei Teile untergliedert. 
Der erste Teil befasste sich mit den Themen der Problematik 
der Verstrickungen gepfändeter Forderungen nach Eröffnung 
des Insolvenzverfahrens sowie der Datenspeicherung von pri-
vaten Auskunfteien über die Erteilung von Restschuldbefreiung. 
Der zweite Teil widmete sich nach einem Impulsreferat von 
RiAG Dr. Peter Laroche (AG Köln) dem Thema der Vereinfa-
chung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen natürlicher 
Personen. Abgerundet wurde die Veranstaltung mit einem Dis-
kussionspapier einer Arbeitsgruppe von Schuldnerberatern, 
Angehörigen von Insolvenzgerichten und von Insolvenzverwal-
tern zur Reform der Verbraucherinsolvenz anlässlich der Evalu-
ierung des Verbraucherinsolvenzrechts 2024 einschließlich ei-
ner gemeinsamen Abstimmung der Teilnehmenden des Work-
shop II. Das Podium des Workshops war neben Herrn 
Rechtsanwalt Henning weiter besetzt mit Dr. Katrin Stohrer 
(Rechtsanwältin, Deutsche Bank), Prof. Dr. Hans-Ulrich Heyer, 

RiAG a. D., Oldenburg, Herrn Harms-Lorscheidt (Insolvenz-
sachbearbeiter, Piepenburg Rechtsanwälte) und Prof. Dr. Hugo 
Grote (Hochschule Koblenz, RheinAhrCampus). 
 
Wie in den letzten Jahren beschäftigte zunächst die Problematik 
der Verstrickung gepfändeter Forderungen weiterhin sämtliche 
Beteiligte iRv Insolvenzverfahren natürlicher Personen. Grund-
sätzlich bleiben die Vorschriften über die Wirkungen einer 
Pfändung von der Eröffnung des Insolvenzverfahren unberührt 
(§ 80 II 2 InsO). Dies gilt auch für die durch eine Pfändung be-
wirkte Beschlagnahme (Verstrickung) der gepfändeten Forde-
rung. Diese besteht fort und bewirkt weiterhin die Sicherstel-
lung der Forderung zum Zwecke der Befriedigung des Pfän-
dungsgläubigers. Eine Verpflichtung des Gläubigers zur 
Rücknahme der Pfändung besteht nicht. Ob die Verstrickung 
nur durch Aufhebung des Pfändungs- und Überweisungsbe-
schlusses oder auch durch Aussetzung der Vollziehung des Be-
schlusses beseitigt werden kann, hat zuletzt der BGH mit Be-
schluss vom 19.11.2020 (NZI 2021, 498) zugunsten der letzte-
ren Lösung entschieden Dennoch wussten in der späteren 
Diskussion sämtliche Teilnehmer weiterhin von bestehenden 
Unsicherheiten und Schwierigkeiten zu berichten, die die tägli-
che Arbeit belasteten. Dies gilt auch hinsichtlich der unter-
schiedlichen Zuständigkeiten im Verlauf des Verfahrens (im er-
öffneten Verfahren: Aussetzung auf Antrag des Verwalters, Zu-
ständigkeit des Insolvenzgerichts; im Verlauf des 
Restschuldbefreiungsverfahren und nach Aufhebung des Ver-
fahrens: Zuständigkeit des Vollstreckungsgerichts auf Antrag 
des Schuldners). Auch die Abhilfebefugnis im Fall eines Antrags 
auf Aussetzung der Vollstreckung führt in der Praxis zu Schwie-
rigkeiten, da unterschiedliche Auffassungen darüber bestehen, 
ob hierfür der Rechtspfleger des Insolvenzgerichts oder der des 
Vollstreckungsgerichts zuständig ist. Ein Vorschlag des BMJ zur 
Lösung der gesamten Problematik liegt bislang nicht vor. 
 
Grote plädierte für die von ihm schon publizierte Lösung 
(ZInsO 2023, 589), dass alle Pfändungen künftiger Forderungen 
mit der Eröffnung des Insolvenzverfahrens ihre Wirkung verlie-
ren sollten, mit Ausnahme der privilegierten Forderungen der 
Unterhalts- und Deliktsgläubiger. Problematisch bei dieser Lö-
sung sei jedoch, dass die entsprechenden Pfändungsgläubiger 
ihre Rangstellung verlieren würden. Scheitere das Restschuld-
befreiungsverfahren, führe dies zu einem Eingriff in deren Ei-
gentumsrechte (Art. 14 GG). Alternativ käme in Betracht, dass 
bestehende Pfändungen kraft Gesetzes ausgesetzt würden, mit 
der Folge, dass ihre Wirksamkeit bestehen bliebe, bis sie nach 
Erteilung der Restschuldbefreiung aufgehoben würden 
(s. Ahrens NZI 2023, 793). Beide Lösungen wären auf jeden Fall 
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ein Fortschritt gegenüber der jetzigen Rechtslage. Bei der Aus-
setzungsmöglichkeit müsse aber nach Erteilung der Rest-
schuldbefreiung noch die Aufhebung der Pfändung erfolgen. 
Hier sei mit Schwierigkeiten bei den kontenführenden Banken, 
aber auch den Arbeitgebern des Schuldners zu rechnen. Sodann 
erörterte Grote die Frage, welche schützenswerte Interessen 
den Pfändungsgläubigern nach Eröffnung des Insolvenzverfah-
rens über das Vermögen ihrer Schuldner zukommen. So würde 
in ca. 95% aller Fälle das Ziel der Erteilung der Restschuldbe-
freiung erreicht. Erfolgreiche Versagungsanträge seien selten 
und zumeist auf die Nichtzahlung der Treuhändervergütung ge-
stützt. Werde einem Schuldner keine Restschuldbefreiung er-
teilt, könne ein Pfändungsgläubiger sein Rangrecht nach Aufhe-
bung des Verfahrens auch nur dann einsetzen, wenn das ent-
sprechende Konto noch bestehe und pfändbares Guthaben 
ausweise. Es stelle sich daher die Frage, ob diese Rechtsposition 
des Gläubigers mit dem aufgezeigten Aufwand gerechtfertigt 
sei. Der Referent schlug zum Abschluss seines Vortrags daher 
vor, dass Pfändungen mit Verfahrenseröffnungen ihre Wirksam-
keit verlieren sollten. Zur Wahrung der Rechte der Pfändungs-
gläubiger sollte dafür diesen die Möglichkeit eingeräumt wer-
den, bei einer erneuten Pfändung in das Konto des Schuldners 
ihre Rangstellung zurückzuerhalten. Der entsprechende Nach-
weis über die Rangstellung könnte durch die ursprüngliche 
Drittschuldnererklärung oder eine sonstige Bescheinigung ge-
führt werden. 
 
Die Idee der Möglichkeit, den Rangvortritt vor anderen Pfän-
dungsgläubigern nach erfolgter Aufhebung des Verfahrens zu-
rückerhalten zu können, fand sowohl auf dem Podium als auch 
bei den Teilnehmenden allseits Zustimmung. Eine entspre-
chende Lösung könnte gesetzlich in der ZPO verankert werden. 
Hinsichtlich der Möglichkeit der Aussetzung der Wirkungen der 
Pfändung wurden die verschiedenen Stadien des Insolvenzver-
fahrens erörtert und damit einhergehend die Problematik, dass 
sichergestellt werden müsse, dass die ergehenden Beschlüsse 
(Eröffnungs- und Aufhebungsbeschluss sowie Beschluss über 
die Erteilung/Nichterteilung der Restschuldbefreiung) den 
Banken übermittelt würden. Aus gerichtlicher Sicht erklärte 
Laroche, dass dies möglich sei, wobei aber auch die Möglichkeit 
der Wiedererlangung des ursprünglichen Vollstreckungsrangs 
positiv zu sehen sei und eine sehr gute Idee darstelle. 
 
Bei der sodann erfolgen Abstimmung sprachen sich bei vier Ge-
genstimmen die Teilnehmenden für eine abschließende Aufhe-
bung aller Pfändungen des Kontoguthabens und des Einkom-
mens des Schuldners mit Verfahrenseröffnung aus. 
 
Heyer leitete dann den nächsten Themenkomplex ein, nämlich 
die Speicherung von Daten, insbesondere über die Erteilung 
von Restschuldbefreiung, durch private Auskunfteien. Er erläu-
terte dabei die Entscheidung des EuGH vom 07.12.2023 (NZI 
2024, 98). Während § 3 II InsBekV eine Löschung für die Veröf-
fentlichung im Restschuldbefreiungsverfahren spätestens sechs 
Monate nach Rechtskraft der Entscheidung über die Rest-
schuldbefreiung vorsehe, seien diese Informationen von priva-
ten Auskunfteien erst nach Ablauf einer Frist von drei Jahren ge-
löscht worden. Soweit dies von einer Vielzahl von Gerichten ge-
billigt worden sei, beruhe dies wohl darauf, dass auf die 
Bestimmungen des BDSG zurückgegriffen worden sei. Einschlä-
gig seien jedoch die Vorschriften der Datenschutz-Grundver-
ordnung (DS-GVO), hier insbesondere deren Art. 5 und 6 DS-
GVO. Die erste Frage, die sich in diesem Zusammenhang stelle, 
sei, ob private Auskunfteien überhaupt berechtigt seien, Daten 
aus dem Insolvenzbekanntmachungsportal zu entnehmen. Hier 

sei zu beachten, dass Art. 6 I f DS-GVO vorsehe, dass die Verar-
beitung von Daten nur dann rechtmäßig sei, wenn dies zur Wah-
rung der berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder ei-
nes Dritten erforderlich sei und dabei nicht die Interessen oder 
Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person über-
wiegen würden. An dem Merkmal der „Erforderlichkeit“ könne 
es schon deswegen fehlen, weil diese Daten bereits im Insol-
venzbekanntmachungsportal zur Verfügung stünden und auch 
nicht der Fall vorliege, dass in einem konkreten Fall seitens ei-
nes Dritten um eine Auskunft ersucht worden sei. Insoweit läge 
ein Fall der Vorratsdatenspeicherung vor. Ferner würde eine 
weitere Speicherung dieser Informationen auch zu einer Vertie-
fung des Eingriffs in die Grundrechte und Grundfreiheiten der 
betroffenen Personen führen. Dies verstoße gegen den Grund-
satz der Datenminimierung nach Art. 5 I c DS-GVO. Darüber hin-
aus habe der EuGH betont, dass die gesetzlich normierte Lösung 
in § 3 InsBekV iRd erforderlichen Interessenabwägung dahin-
gehend zu verstehen sei, dass nach einer Dauer von sechs Mo-
naten der Speicherung die Rechte und Interessen der betroffe-
nen Personen diejenigen Interessen dritter Personen an einer 
weiteren Verfügbarkeit dieser Informationen überwiegen wür-
den. Insoweit bleibe abzuwarten, wie das VG Wiesbaden, das die 
Sache dem EuGH vorgelegt hatte, in der Sache selbst entschei-
den werde. Dieses habe nun zu entscheiden, ob die Speicherung 
der Daten über einen Zeitraum von sechs Monaten noch not-
wendig und erforderlich sei. 
 
Heyer wandte sich dann einigen weiteren einzelnen Problemen 
im Zusammenhang mit der Datenspeicherung zu. Zum einen, 
wie damit umzugehen sei, dass bestimmte Forderungen nach 
§ 302 InsO nicht von der Erteilung der Restschuldbefreiung er-
fasst würden. Hier wäre es privaten Auskunfteien kaum mög-
lich, Forderungen zu selektieren sodass nur eine Löschung aller 
Forderungen in Betracht käme. Zu löschen wären zudem auch 
alle anderen Daten, die mit der Erteilung der Restschuldbefrei-
ung in Verbindung stehen, zB vorausgegangene Haftanordnun-
gen bezüglich der nunmehr der Restschuldbefreiung unterfal-
lenden Forderungen. Kunden der Schufa seien aber auch ver-
pflichtet, dieser Änderungen betreffend ihre Forderung 
mitzuteilen. Dies würde die Kunden der Schufa dazu verpflich-
ten, zum Beispiel Fälle der außergerichtlichen Einigung oder Ei-
nigungen iRd gerichtlichen Schuldenbereinigungsplanverfah-
rens mitzuteilen. 
 
Nach abschließender Diskussion, insbesondere über die Frage, 
welche Relevanz für die Kreditgeber an einer über sechs Mona-
ten hinausgehenden Speicherung bestehe, betonte Heyer, dass 
auch iRd Verfahrens vor dem EuGH die Frage gestellt worden 
sei, aus welchen Gründen eine mehr als sechs Monate dauernde 
Speicherung des Tatbestands der Erteilung der Restschuldbe-
freiung erforderlich sei. Hierauf habe der EuGH jedoch von der 
Schufa keine Antwort erhalten. Die sodann erfolgte Abstim-
mung, ob durch eine gesetzliche Regelung klargestellt werden 
sollte, dass in allen Fällen einer Schuldenbereinigung die mit 
dieser im Zusammenhang stehenden Daten nach sechs Monaten 
gelöscht werden sollten, ergab eine nahezu uneingeschränkte 
Zustimmung. 
 
Vor der Kaffeepause stellte Laroche seine Überlegungen zum 
Reformbedarf des Verbraucherinsolvenzverfahren vor. Zu-
nächst stellte er die aktuellen Kriterien zur Abgrenzung des Per-
sonenkreises, der dem Regel- oder dem Verbraucherinsolvenz-
verfahren unterfällt, in Frage. Da auch in Verbraucherinsolvenz-
verfahren Schuldner oft weit mehr als 19 Gläubiger haben, auf 
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der anderen Seite natürliche Personen, die dem Regelinsolvenz-
verfahren unterfallen, diesen gegenüber zum Teil nur eine For-
derung aus „Arbeitsverhältnissen“ besteht, stellt für ihn die in 
§ 304 InsO gezogene Grenze für ehemalige selbstständige na-
türliche Personen kein taugliches Abgrenzungskriterium dar. 
Abzustellen sei wegen der unterschiedlichen Anforderung an 
die Bearbeitung der Insolvenzverfahren allein darauf, ob eine 
selbstständige Tätigkeit ausgeübt wird oder nicht. Darüber hin-
aus sei das Verbraucherinsolvenzverfahren mit seinen vielfälti-
gen Schritten, ausgehend von der vorsinsolvenzlichen Beratung 
bis zu etwaigen Vollstreckungsmöglichkeit nach Erteilung der 
Restschuldbefreiung, zu komplex. Bei jedem einzelnen Verfah-
rensabschnitt sei zu hinterfragen, ob dieser noch gebraucht 
wird oder auf ihn verzichtet werden könne. Keine Einschnitte 
möchte er bei der vorinsolvenzlichen Beratung sehen. Aus-
nahme sei der außergerichtliche Einigungsversuch, der vielfach 
sinnlos sei, insbesondere wenn eine erhebliche Anzahl von 
Gläubigern angeschrieben werden müsse. Für das gerichtliche 
Schuldenbereinigungsplanverfahren sollten zwei einfache Mus-
terpläne (Einmalzahlung/Ratenzahlung) zur Verfügung stehen. 
Im eröffneten Verfahren seien Forderungsanmeldung und -prü-
fung nur dann sinnvoll, wenn eine verteilungsfähige Masse zur 
Verfügung steht. Anderenfalls sollte unmittelbar, also ohne Ver-
fahrenseröffnung, in die Wohlverhaltensperiode eingetreten 
werden. Angesichts der Verkürzung der Abtretungsfrist auf drei 
Jahre sei das zweistufige Versagungsverfahren auf den Prüf-
stand zu stellen. Ausreichend sei ein einheitlicher Versagungs-
katalog für das gesamte Verfahren. Reformbedarf sah Laroche 
auch bei der etwaigen Vollstreckung nach Erteilung der Rest-
schuldbefreiung im Hinblick auf die nach § 302 InsO ausgenom-
mene Forderungen. Letzter Punkt war die These, dass bei (na-
hezu) masselosen Verfahren auf die Verfahrenseröffnung und 
die Bestellung eines Insolvenzverwalters verzichtet werden 

solle. Beides sollte nur dann in Betracht kommen, wenn das Ver-
fahren den Gläubigern einen Mehrwert erbringen würde. 
 
Nach der Kaffeepause entzündete sich die Diskussion erwar-
tungsgemäß an der letzten These des „verwalterlosen Verfah-
rens“. So wurden Befürchtungen geäußert, dass in diesen Fällen 
vermehrt Gutachter seitens der Gerichte eingesetzt würden. Auf 
der anderen Seite wurde darauf hingewiesen, dass gerade die-
ser Personenkreis vielfachen Prüfungen ihrer wirtschaftlichen 
Situation ausgesetzt seien, so zB beim Bezug von Sozialhilfe 
oder bei der Abgabe der Vermögensauskunft, sodass sich wei-
tere Prüfungen durch einen Verwalter erübrigen würden. 
Grundlegende Veränderungen in der Vermögenslage seien auch 
nicht zu erwarten. Zudem eröffne sich bei unzutreffenden An-
gaben die Möglichkeit der Stellung eines Versagungsantrags 
nach § 290 I Nr. 6 InsO. 
 
Eine Abstimmung nach Abschluss der intensiven Diskussion 
ergab eine knappe Mehrheit für eine Verfahrenseröffnung in je-
dem Verbraucherinsolvenzverfahren. 
 
Angesichts der fortgeschrittenen Zeit erfolgten nur noch zwei 
weitere Abstimmungen unter den Teilnehmern. So sprach sich 
eine deutliche Mehrheit für eine dreimonatige Ausschlussfrist 
für Forderungsanmeldungen im Verbraucherinsolvenzverfah-
ren aus. Zudem ergab sich eine Mehrheit dafür, dass eine Forde-
rungsanmeldung nur in den Fällen erfolgen sollte, bei denen 
eine Auszahlung an die Gläubiger zu erwarten sei. 
 
Mit leichter Überziehung der vorgesehenen Zeit endete der 
Workshop, wobei zu hoffen ist, dass im nächsten Jahr einige der 
„Klassiker“ der letzten Jahre nicht erneut zur Diskussion stehen, 
sondern eine gesetzliche Regelung zumindest greifbar ist.  
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